
 

 
 
 

 

Informationen zum Pensionärsausweis 
 
1 Grundsätzliches 
 

Oft werden in verschiedensten Bereichen Vergünstigungen für Seniorinnen und Senioren angeboten. 
Manche Vergünstigungen erhält man als Inhaberin oder Inhaber eines Rentenausweis bzw. eines 
Pensionärsausweis. Manchmal ist aber auch nur das Alter entscheidend. Die Vergünstigungen wer-
den von den Anbietern freiwillig vergeben. Es gibt dabei keine rechtlich bindende Regelung. In jedem 
Fall lohnt es sich, gezielt nach Preisnachlässen für Seniorinnen und Senioren zu fragen. 
 

2 Was ist der Pensionärsausweis und wer bekommt ihn? 
 

Der Pensionärsausweis ist ein offizielles Dokument, das für Versorgungsempfängerinnen und Versor-
gungsempfänger des Landes Baden-Württemberg ausgestellt wird. Er dient als Nachweis, dass Sie Ver-
sorgungsbezüge beziehen und auf Grund dessen möglicherweise bestimmte Vergünstigungen erhalten. 
Der Pensionärsausweis ist nur gültig in Verbindung mit dem Personalausweis. 
Ein Pensionärsausweis kann nicht für Hinterbliebene (Witwen/Witwer/Waisen) oder für Bezieherinnen und 
Bezieher von Altersgeld oder Hinterbliebenengeld ausgestellt werden. 
 

3 Wie bekomme ich einen Pensionärsausweis? 
 

Der Pensionärsausweis (früher Ausweis für Versorgungsempfänger) wird grundsätzlich einmal zur Verfü-
gung gestellt und persönlich bei Übergabe der Urkunde über den Eintritt oder die Versetzung in den Ruhe-
stand durch die Dienststelle/Personalstelle ausgehändigt. Ist dies nicht der Fall, kann der Ausweis formlos 
bestellt werden (s. Nr. 4). 
 

4 Was mache ich, wenn ich keinen Pensionärsausweis erhalten oder z. B. verloren habe? 
 

Bei Verlust, Beschädigung oder Namensänderung kann ein Ersatzausweis formlos unter Angabe der Per-
sonalnummer und der letzten Amtsbezeichnung per E-Mail an pension-ausweis@lbv.bwl.de oder telefo-
nisch unter 0711 3426-2627 oder -2373 bestellt werden. 
 

5 Wie sieht der Pensionärsausweis aus? 
 

Der Pensionärsausweis ist eine Plastikkarte im Scheckkartenformat, ähnlich wie z. B. eine Bankkarte. Ne-
ben dem Vor- und Nachnamen ist das Geburtsdatum und i. d. R. die letzte Amtsbezeichnung aufgedruckt. 
Titel, die keinen Bezug zu den beamtenrechtlichen Amtsbezeichnungen haben (z. B. Diplom-Pädagoge, 
Dr.- Ing., a.pl. Professor) können nicht berücksichtigt werden. 
Der „alte“ (jährliche) Ausweis für Versorgungsempfänger in Papierform wird nicht mehr versendet. Er ist 
aber nach wie vor gültig und kann auf Wunsch weiter verwendet werden. 
 

6 Wie lange ist der Pensionärsausweis gültig? 
 

Der Pensionärsausweis ist gültig, solange Sie Versorgungsbezüge erhalten. 
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7 Welche Vorteile bietet der Pensionärsausweis? 
 

Die folgende beispielhafte Aufzählung ist unverbindlich und eine eventuelle Vergünstigung muss ggf. er-
fragt werden (s. auch die Hinweise unter Nr. 1). 
 
Ermäßigungen im öffentlichen Nahverkehr 
Ggf. erhalten Sei Vergünstigungen im öffentlichen Nahverkehr (z. B. Ermäßigung auf Monats- oder Jahres-
karten oder preisreduziertes Fahren an bestimmten Wochentagen). Informieren Sie sich bei der Deutschen 
Bahn oder den örtlichen Verkehrsbetrieben.  
 
Vergünstigungen bei kulturellen Veranstaltungen 
Viele Museen, Kinos, Theater, Konzertsäle und andere kulturelle Einrichtungen bieten Ermäßigungen an. 
Sie erhalten ggf. einen Rabatt auf Eintrittspreise für Ausstellungen, Konzerte, Theateraufführungen und 
andere Veranstaltungen. Das Angebot kann sich auf einzelne Tage oder Veranstaltungen beziehen. Einige 
Parks und botanische Gärten bieten ermäßigten oder sogar kostenlosen Eintritt. Fragen Sie an der Kasse 
nach den speziellen Konditionen. 
 
Volkshochschulen und Bibliotheken 
Besondere Tarife bieten ggf. Bildungseinrichtungen wie Volkshochschulen. In Bibliotheken/Städtischen 
Büchereien erhalten Sie ggf. einen Rabatt auf die Jahresgebühr. 
 
Rabatte im Einzelhandel und in Restaurants 
Ggf. gewähren Einzelhändler spezielle Rabatte auf bestimmte Produkte oder Dienstleistungen. Dies kann 
von Geschäft zu Geschäft variieren, daher lohnt es sich, nachzufragen, ob es solche Vergünstigungen gibt.  
 
Auch im Ausland nützlich 
Wenn Sie im Ausland Urlaub machen oder sogar dort leben, können Sie ebenfalls ggf. Geld sparen. Auch 
dort gibt es Vergünstigungen für öffentliche Verkehrsmittel oder im Kultur- und Sportbereich. In anderen 
EU-Ländern wird der deutsche Ausweis für entsprechende Angebote in aller Regel anerkannt. 

 
 
 
Ihr  
Landesamt für Besoldung und  
Versorgung Baden-Württemberg 
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